
An die 
Landespolizeidirektion Wien
Polizeikommissariat Fünfhaus für die Bezirke 14 und 15
Tannengasse 8-10
1150 Wien 
PER TELEFAX: 01/31310-47 109

GESCHÄFTSZAHL
Wien, 6.5.2013

ANTRAG

[bookmark: _GoBack]In der angeführten Verwaltungsstrafe wegen des Verdachtes nach § 81 Abs 1 SPG stelle ich nachstehenden 
Antrag auf Einstellung des Verfahrens, 
1. wegen Mangel an Beweisen gemäß § 45 Abs 1 Z 1 VStG und begründe dies wie folgt: Mich belastendes Beweismaterial ist nicht aktenkundig. 

2. in eventu wegen Verjährung gemäß § 45 Abs 1 Z 3 VStG und begründe dies wie folgt: Nach § 31 Abs 1 VStG ist die Verfolgung einer Person unzulässig, wenn gegen sie binnen der Verjährungsfrist von der Behörde keine Verfolgungshandlung gesetzt wird. Diese Frist beträgt nach § 31 Abs 2 VStG sechs Monate. Sie beginnt nach § 31 Abs 2 VStG an dem Tag, an dem die strafbare Handlung abgeschlossen worden ist.  Der mutmaßliche Tatzeitpunkt ist der 2.5.2011. Da bis zum 2.11.2011 keine Verfolgungshandlung gegen mich gesetzt wurde, ist Verjährung eingetreten. 
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Unterschrift eigenhändig

